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Satzung über die Abfallwirtschaft im Kreis Nordfriesland
(Abfallwirtschaftssatzung)

Aufgrund
� der §§ 4 und 17 der Kreisordnung für Schleswig-Holstein (KrO) in der Fassung

der Bekanntmachung vom 28.02.2003 (GVOBl. S.-H. S. 95), geändert durch Ge-
setz vom 15.06.2004 (GVOBL. S.-H. S. 153 und 165),

� des § 15 des Gesetzes zur Förderung der Kreislaufwirtschaft und Sicherung der
umweltverträglichen Beseitigung von Abfällen (Kreislaufwirtschafts- und Abfallge-
setz - KrW-/AbfG) vom 27.09.1994 (BGBl. I S. 2705), zuletzt geändert druch Ge-
setz vom 25.01.2004 (BGBL. I. S. 82) in Verbindung mit

� § 3 Abs. 1 und 5 und § 5 des Abfallwirtschaftsgesetzes für das Land Schleswig-
Holstein (Landesabfallwirtschaftsgesetz - LAbfWG) in der Neufassung vom
18.01.1999 (GVOBl. S.-H. S. 26), zuletzt geändert durch Gesetz vom 30.11.2003
(GVOBL. S.-. S. 614)

wird nach Beschlussfassung durch den Kreistag am 05.11.2004 folgende Satzung
über die Abfallwirtschaft im Kreis Nordfriesland erlassen.

§ 1
Grundsätze der Abfallwirtschaft

(1) Der Kreis entsorgt im Rahmen seines Abfallwirtschaftskonzeptes die in sei-
nem Gebiet anfallenden Abfälle nach Maßgabe dieser Satzung, der Vor-
schriften des Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetzes (KrW-/AbfG), des Lan-
desabfallwirtschaftsgesetzes sowie der übrigen jeweils geltenden Vorschriften.

(2) Der Kreis betreibt die Abfallentsorgung als öffentliche Einrichtung. Zweck die-
ser öffentlichen Einrichtung ist es, eine den Grundsätzen des Kreislaufwirt-
schafts- und Abfallgesetzes und den Zielen der Abfallwirtschaft des Landes-
abfallwirtschaftsgesetzes entsprechende Abfallbeseitigung und -verwertung zu
gewährleisten.

(3) Zur Erfüllung der Entsorgungspflicht kann sich der Kreis gem. § 16 Abs. 1
KrW-/AbfG Dritter bedienen.

(4) Soweit in dieser Satzung Bezug genommen wird auf „Stadt, Amt, amtsfreie
Gemeinde“, ist die für das Gebiet zuständige Körperschaft gemeint, soweit sie
sich verpflichtet hat, den Kreis gem. § 3 Abs. 5 Landesabfallwirtschaftsgesetz
bei der Durchführung von Maßnahmen der Abfallentsorgung zu unterstützen.
Im übrigen bleibt es bei der Zuständigkeit des Kreises. Hinsichtlich der Insel
Sylt ist der mit der Durchführung der Abfallentsorgung beauftragte Dritte ge-
meint.

(5) Diese Satzung gilt nicht, soweit Stoffe oder Erzeugnisse in rechtlich zulässiger
Weise außerhalb der öffentlichen Abfallentsorgung einer erneuten Verwen-
dung oder Verwertung zugeführt werden.
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§ 2
Abfallvermeidung und -verwertung, Öffentlichkeitsarbeit

(1) Jeder ist gehalten,
1. das Entstehen von Abfällen zu vermeiden,
2. die Menge der Abfälle zu vermindern,
3. die Schadstoffe in Abfällen möglichst zu vermeiden oder zu verringern,
4. Abfälle weitestgehend der Verwertung zuzuführen.

(2) Abfälle sind so zu überlassen, dass ein möglichst großer Anteil der Verwer-
tung zugeführt werden kann. Stofflich gleichartige Abfälle sind den auf der
Grundlage des § 24 KrW-/AbfG eingerichteten Erfassungssystemen zuzufüh-
ren.

(3) Der Kreis informiert und berät die Erzeugerinnen und Erzeuger von Abfällen
mit dem Ziel, eine möglichst weitgehende Abfallvermeidung und -verwertung
zu erreichen.

(4) Der Kreis verpflichtet sich, bei der Gestaltung von Arbeitsabläufen in seinen
Dienststellen, Einrichtungen und Unternehmen sowie bei seinem sonstigen
Handeln, insbesondere im Beschaffungs- und Auftragswesen, bei Bauvorha-
ben und bei Veranstaltungen in seinen Einrichtungen und auf seinen Grund-
stücken darauf hinzuwirken, dass möglichst wenig Abfall entsteht.

(5) Im Rahmen seiner Möglichkeiten veranlasst der Kreis, dass juristische Perso-
nen, an denen er beteiligt ist, entsprechend verfahren.

§ 3
Umfang der Entsorgungspflicht

(1) Die Abfallentsorgung umfasst die Abfallverwertung, -behandlung, die umwelt-
verträgliche Beseitigung sowie die erforderlichen Maßnahmen des Einsam-
melns, Beförderns und Lagerns.

(2) Von der Entsorgungspflicht sind ausgeschlossen:
1. die in § 2 Abs. 2 KrW-/AbfG genannten Stoffe und Abfälle,
2. die in der Anlage 1) zu dieser Satzung aufgeführten Abfälle (Aus-

schluss-Liste gem. § 15 Abs. 3 KrW-/AbfG), ausgenommen sind schad-
stoffbelastete Abfälle aus Haushaltungen sowie Schlämme aus der Ab-
wasserreinigung, sofern der Nachweis erbracht wird, dass eine land-
wirtschaftliche Verwertung nicht möglich ist.

3. Autowracks, Anhänger, Wohnwagen und Wasserfahrzeuge oder Teile
von diesen und Altreifen (§ 15 Abs. 4 KrW-/AbfG bleibt unberührt),

4. unbelasteter Bodenaushub
5. asbesthaltige Nachtspeicheröfen; hierunter fallen alle als asbesthaltig

bei der Elektroinnung registrierten Typen sowie alle Nachtspeicheröfen,
bei denen konkrete Anhaltspunkte für die Verwendung asbesthaltiger
Materialien bestehen und bei denen eine Verwendung solcher Materia-
lien nicht zweifelsfrei ausgeschlossen werden kann.

1) Wird auf Anforderung übersandt.
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6. natürliche organische Treibselabfälle,
7. Verpackungen im Sinne des § 3 der Verordnung über die Vermeidung

von Verpackungsabfällen (Verpackungsverordnung) in der jeweils gel-
tenden Fassung.

8. biozidfreie Inhalte mobiler Sanitäreinrichtungen

(3) Werden Entsorgungspflichten gem. § 16 Abs. 2 des Kreislaufwirtschafts- und
Abfallgesetzes (KrW-/AbfG) ganz oder teilweise auf einen Dritten übertragen,
sind die von der Übertragung erfassten Abfallarten von der Entsorgungspflicht
des Kreises ausgeschlossen.

Die Entsorgungspflichten für Abfälle zur Beseitigung aus anderen Herkunfts-
bereich als Haushaltungen, zur Zeit beschränkt auf den Bereich gewerbliche
Selbstanlieferung sowie ab 01.01.2006 die gewerbliche Regelabfuhr, soweit
die Berechtigung besteht, am umsatzsteuerlichen Verkehr teilzunehmen, ist im
Verfahren nach § 16 Abs. 2 KrW-/AbfG auf die Abfallwirtschaftsgesellschaft
Nordfriesland mbH (AWNF) übertragen worden.

Die Überlassungspflichten gem. § 13 Abs. 1 KrW-/AbfG gelten für die in Satz 1
übertragenen Abfälle unmittelbar gegenüber der AWNF. Die AWNF erhebt für
die Durchführung der ihr übertragenen Entsorgungspflichten Entgelte.

Verbindliche Regelungen zur Durchführung der abfallrechtlichen Entsorgung
der in Satz 1 genannten Abfälle trifft die AWNF in ihren allgemeinen Entsor-
gungsbedingungen in der jeweils geltenden Fassung. Insbesondere sind hier
auch die Entgelte ausgewiesen.

(4) Der Kreis kann mit Zustimmung des Ministeriums für Natur, Umwelt und For-
sten des Landes Schleswig-Holstein weitere Abfälle ganz oder teilweise von
der Entsorgung ausschließen, soweit diese der Rücknahmepflicht aufgrund
einer nach § 24 KrW-/AbfG erlassenen Verordnung unterliegen und entspre-
chende Rücknahmeeinrichtungen zur Verfügung stehen oder Abfälle nach Art,
Menge der Beschaffenheit nicht mit den in Haushaltungen anfallenden Abfäl-
len beseitigt werden können oder die Sicherheit der umweltverträglichen Be-
seitigung im Einklang mit dem Abfallwirtschaftsprogramm des Landes durch
einen anderen Entsorgungsträger oder Dritten gewährleistet ist.

Bis zur Entscheidung über den Ausschluss der Abfälle zur Beseitigung von der
Entsorgungspflicht des Kreises hat der Kreis ein vorläufiges Zurückweisungs-
recht. Der Kreis kann die Besitzer solcher Abfälle verpflichten, diese bis zur
Entscheidung der zuständigen Behörde so zu lagern, dass das Wohl der All-
gemeinheit nicht beeinträchtigt wird.

(5) Vom Einsammeln und Befördern sind ausgeschlossen:
1. Gewerbe- und Industrieabfälle, die nicht in den nach dieser Satzung

zugelassenen Abfallbehältern oder Abfallsäcken gesammelt werden
können,

2. Bauabfälle,
3. anorganische Treibselabfälle,
4. Straßenkehricht,
5. biozidhaltige Inhalte mobiler Sanitäreinrichtungen



- 5 -

(6) Vom Einsammeln und Befördern können auf Antrag ganz oder teilweise aus-
genommen werden:

1. Gewerbe- und Industrieabfälle zur Beseitigung (Restabfälle), die in den
nach dieser Satzung zugelassenen Abfallbehältern gesammelt werden
können, wenn wöchentlich im Durchschnitt über 1.100 l Abfall zur Be-
seitigung (Restabfall) anfällt, und eine ordnungsgemäße Entsorgung im 
Rahmen der Regelabfuhr nicht gewährleistet werden kann.

2. Abfälle von Camping- und Zeltplätzen.

Der Antrag ist bei der Stadt, dem Amt, der amtsfreien Gemeinde zu stellen.

(7) In Zweifelsfällen zu Abs. 2 - 6 entscheidet der Kreis.

(8) Soweit Abfälle ganz oder teilweise von der Entsorgung durch den Kreis aus-
geschlossen sind, sind die Besitzer der Abfälle zur ordnungsgemäßen Entsor-
gung verpflichtet.

§ 4
Anschluss- und Benutzungszwang, Überlassungspflicht

(1) Die Eigentümerinnen bzw. Eigentümer ständig oder zweitweise bewohnter
sowie gewerblich oder durch sonstige Einrichtungen (land- und forstwirtschaft-
liche Betriebe, Freiberufler, sonstige wirtschaftliche Unternehmen, Verwaltun-
gen, Behörden, sonstige öffentliche Einrichtungen und mit den vorgenannten
Stellen vergleichbare Einrichtungen) genutzter Grundstücke sind verpflichtet,
ihre Grundstücke ganzjährig an die öffentliche Abfallentsorgung anzuschlie-
ßen (Anschlusszwang).

(2) Die Eigentümerinnen bzw. Eigentümer sowie alle anderen, die Abfälle besit-
zen, haben die Entsorgungseinrichtungen des Kreises zu benutzen (Benut-
zungszwang) sowie alle auf den Grundstücken anfallenden Abfälle dem Kreis
zu überlassen (Überlassungspflicht), soweit diese Satzung nichts anderes re-
gelt. Abfälle von Schiffen sind in den vom jeweiligen Hafenbetreiber bereitzu-
stellenden zugelassenen Abfallbehältern zu überlassen.

(3) Den nach Abs. 1 und 2 Verpflichteten stehen gleich Erbbauberechtigte, Woh-
nungseigentümerinnen bzw. -eigentümer, Wohnungserbbauberechtigte, Nieß-
braucherinnen bzw. Nießbraucher und sonstige zur Nutzung dinglich Berech-
tigte sowie Inhaberinnen bzw. Inhaber von Gewerbebetrieben oder sonstiger
Einrichtungen.

(4) Grundstück im Sinne dieser Satzung ist - unabhängig von der Grundbuch- und
Katasterbezeichnung - jeder zusammenhänge Grundbesitz, der eine selb-
ständige wirtschaftliche Einheit bildet.

(5) Sind Aufgaben zur Entsorgung von Abfällen aus anderen Herkunftsbereichen
als Haushaltungen im Verfahren nach § 16 Abs. 2 KrW-/AbfG auf die AWNF
übertragen worden (siehe § 3 Abs. 3 dieser Satzung), gelten die Pflichten
gem. Absatz 1 gegenüber der AWNF entsprechend.
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§ 5
Auskunfts- und Anzeigepflicht, Duldungspflichten

(1) Fallen auf einem Grundstück erstmalig oder nach längerer Unterbrechung
wieder Abfälle an, so haben die nach § 4 Abs. 1 Verpflichteten dieses unver-
züglich der Stadt - dem Amt - der amtsfreien Gemeinde anzuzeigen.

(2) Die Verpflichteten nach § 4 haben auf Verlangen über Herkunft, Menge und
Zusammensetzung der Abfälle Auskunft zu geben und die zur Beurteilung ei-
ner vorschriftsmäßigen Beseitigung erforderlichen Nachweise und Analysen
vorzulegen. Soweit Gebühren und Berechnungsgrundlagen zu ermitteln sind,
gilt § 93 Abgabenordnung (BGBl. I 1976, S. 613) entsprechend.

(3) Tritt ein Wechsel in der Person der Eigentümerin bzw. des Eigentümers ein,
so hat die/der bisherige Eigentümerin bzw. Eigentümer dieses der Stadt - dem
Amt - der amtsfreien Gemeinde unverzüglich schriftlich mitzuteilen. Zu dieser
Mitteilung ist auch die/der neue Eigentümerin bzw. Eigentümer verpflichtet.

(4) Tritt bei einem Gewerbebetrieb ein Wechsel des Betreibers ein oder wird ein
Gewerbebetrieb vollständig aufgegeben, so hat der bisheriger Betreiber die-
ses der Stadt - dem Amt - der amtsfreien Gemeinde unverzüglich schriftlich
mitzuteilen. Zu dieser Mitteilung ist auch der neue Betreiber verpflichtet.

(5) Die Eigentümerinnen bzw. Eigentümer und Besitzerinnen bzw. Besitzer von
Grundstücken, auf denen überlassungspflichtige Abfälle anfallen, sind ver-
pflichtet, das Aufstellen zur Erfassung notwendiger Behältnisse sowie das Be-
treten des Grundstücks zum Zwecke des Einsammelns und zur Überwachung
der Getrennthaltung und Verwertung von Abfällen zu dulden. Dies gilt ent-
sprechend für Rücknahme- und Sammelsysteme, die zur Durchführung von
Rücknahmepflichten aufgrund einer Rechtsverordnung nach § 24 KrW-/AbfG
erforderlich sind.

§ 6
Datenerhebung und -verarbeitung

(1) Zur Erfüllung seiner Aufgaben als Träger der Abfallentsorgung ist der Kreis
Nordfriesland berechtigt, folgende Daten gem. § 13 Abs. 1 und 3 des Landes-
datenschutzgesetzes vom 09.02.2000 (GVOBl. S.-H. S. 169) in der aktuellen
Fassung zu erheben:

1. Angaben aus den Grundsteuerakten der Städte, Ämter und Gemein-
den, wer Grundstückseigentümerin bzw. -eigentümer des jeweils zu
veranlagenden Grundstücks ist, einschließlich der Anschrift, sofern § 31
Abs. 3 Abgabenordnung nicht entgegensteht; 

2. Angaben des Grundbuchamtes aus den Grundbuchakten und des Ka-
tasteramtes aus seinen Akten, wer Grundstückseigentümerin bzw. -
eigentümer des jeweils zu veranlagenden Grundstücks ist, einschließ-
lich der Anschrift.

3. Angaben von Meldebehörden aus dem Melderegister über
a) die Zahl der auf dem Grundstück gemeldeten Personen bzw. de-

ren Vornamen und Familiennamen,
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b) die Art der Meldung der Personen im Sinne von Haupt- und Ne-
benwohnung,

c) den Tag der An- und Abmeldung der Personen
soweit diese Daten nicht im Rahmen der Auskunftspflicht (§ 5) der nach
§ 4 Verpflichteten zu erhalten sind oder diese Daten bei diesen Ver-
pflichteten nur mit unverhältnismäßig hohem Aufwand erhoben werden
können;

4. Angaben aus dem Gewerberegister oder den Gewerbean-, -um- oder 
-abmeldungen enthaltenden Akten von den örtlich zuständigen Ord-
nungsbehörden über
a) die Firma oder den Namen und die Anschrift des Gewerbebetrie-

bes,
b) den Namen und die Anschrift der Inhaberin bzw. des Inhabers

des Gewerbebetriebes
c) den Tag der Errichtung des Gewerbebetriebes;

5. Angaben des Amtsgerichtes aus dem amtlichen Handelsregister sowie
der Industrie- und Handelskammer aus ihrer Datei der Kleingewerbe-
treibenden und der bei ihr gespeicherten Handelsregistereintragungen
sowie der Handwerkskammer aus der Handwerksrolle über
a) die Firma oder den Namen und die Anschrift des Betriebs,
b) den Namen und die Anschrift der Inhaberin bzw. des Inhabers

und der Geschäftsführung des Betriebes,
c) den Tag der Eintragung des Betriebes.

(2) Die nach Abs. 1 erhobenen sowie die weiteren im Zusammenhang mit der
Abfallentsorgung angefallenen und anfallenden personenbezogenen Daten
darf der Kreis nur zum Zwecke der Erfüllung seiner Aufgaben als Träger der
Abfallentsorgung, insbesondere zur Ermittlung der Anschluss-, Benutzungs-
und Überlassungspflichtigen und der auf dem jeweiligen Grundstück vorhan-
denen Haushalte sowie zum Zwecke der Abgabenerhebung nach der Gebüh-
rensatzung zur Satzung über die Abfallwirtschaft im Kreis Nordfriesland ver-
wenden, speichern oder weiterverarbeiten. Die nach § 6 Abs. 1 Nr. 3 erhobe-
nen personenbezogenen Daten sind, soweit es sich nicht um Daten der nach
§ 4 Verpflichteten handelt, nach Unanfechtbarkeit des ersten erlassenen Ab-
fallgebührenbescheides zu löschen. Danach darf neben den Daten der nach 
§ 4 dieser Satzung Verpflichteten nur die Zahl der auf dem Grundstück ge-
meldeten Personen bzw. die Anzahl der Haushaltungen gespeichert werden.
Bezüglich der Löschung der personenbezogenen Daten findet § 28 Abs. 2
Landesdatenschutzgesetz Anwendung.

(3) Die Berechtigung zur Erhebung der Daten gem. Abs. 1 sowie die Pflichten
nach Abs. 2 gelten auch für die Städte, Ämter und Gemeinden im Rahmen
des zwischen diesen und dem Kreis Nordfriesland abgeschlossenen öffent-
lich-rechtlichen Vertrages über die Unterstützung von Verwaltungsaufgaben
bei der Abfallentsorgung.
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§ 7
Formen des Einsammelns und Beförderns der Abfälle

Die vom Kreis zu entsorgenden Abfälle werden durch den Kreis oder von ihm beauf-
tragte Dritte

1. im Rahmen des Holsystems und/oder
2. im Rahmen des Bringsystems oder
3. durch die Besitzer selbst oder von ihnen beauftragte Dritte (Selbstanlieferung)

eingesammelt und befördert.

§ 8
Entsorgung verwertbarer Abfälle

(1) Verwertbare Abfälle sind mit dem Ziel einer stofflichen Abfallverwertung ge-
trennt zu sammeln und dürfen nicht mit sonstigen Abfällen vermischt werden.

(2) Folgende verwertbare Abfälle sind den vom Kreis oder den außerhalb der öf-
fentlichen Abfallentsorgung eingerichteten Sammelsystemen zuzuführen:

1. Verwertbare sperrige Abfälle (§ 9)
2. Altpapier (§ 11)
3. Bioabfälle (§ 12)
4. Biozidhaltige Chemietoiletteninhalte (§ 13)
5. Altglas (Hohlglas z. B. Flaschen und Gläser, nicht aber Fenster- und

Spiegelglas ist nach Entfernen der Verschlüsse und Korken in die hier-
für aufgestellten Depotcontainer, getrennt nach den Arten Weiß- und
Buntglas einzufüllen)

6. Verkaufsverpackungen im Sinne der Verpackungsverordnung sowie
stoffgleiche Materialien:
Altkunststoffe und Abfälle aus Verbundstoffen, leere Getränke- und
Konservendosen sowie andere Kleinteile aus Metall sind in die hierfür
zur Verfügung gestellten Gelben Behälter einzufüllen.

7. Alttextilien
Sollen den karitativen bzw. gewerblichen Sammlungen außerhalb der
öffentlichen Abfallentsorgung zugeführt werden.

§ 9
Entsorgung sperriger Abfälle, Kühlgeräte

(1) Sperrige Abfälle (Sperrmüll) sind bewegliche Sachen aus privaten Haushal-
tungen, die zur Wohnungseinrichtung oder zum Hausrat gehören und wegen
ihres Umfanges und Beschaffenheit nicht in den zugelassenen Abfallbehältern
untergebracht werden können bzw. dürfen, sie müssen von zwei Personen
von Hand verladbar sein. Sperrmüll sind insbesondere Möbelstücke, Lampen,
Küchenherde, Fernseh- und Phonogeräte, Koffer, Matratzen, Kinderwagen,
Fahrräder, Teppiche o. ä. bewegliche Sachen.

Nicht zum Sperrmüll gehören verwertbare Abfälle nach § 8 (ausgenommen
Altmetalle), Zäune aller Art, Autoteile, Abfälle aus Neu-, Um- und Ausbauten
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(Bauabfälle wie Steine, Fenster, Türen, WC und Waschbecken, Badewannen,
Heizkörper), Garten- und Pflanzenabfälle.

(2) Sperrige Abfälle aus anderen Herkunftsbereichen als Haushaltungen und mit
den vorgenannten Stellen vergleichbare Einrichtungen) gehören nicht zu den
sperrigen Abfällen gem. Abs. 1.

(3) Sperrige Abfälle werden zweimal jährlich nach Einzelanforderung innerhalb
von vier Wochen nach Eingang der Anforderung abgefahren (Abrufverfahren).
Bei der Anforderung ist Auskunft über Art und Menge der sperrigen Abfälle zu
geben. Der Abfuhrtag und der Ablauf der Abholung werden rechtzeitig mitge-
teilt.

(4) Sperrige Altmetallgegenstände und mit Einführung der Elektronikschrotterfas-
sung Elektro- und Elektronikschrott, die/der zur Wohnungseinrichtung und
zum Hausrat gehören, sind am Abfuhrtag getrennt von den übrigen sperrigen
Abfällen bereitzustellen.

(5) Die Abfuhr sperriger Abfälle wird als Straßenrandentsorgung durchgeführt;
§ 18 Abs. 1 gilt sinngemäß.

(6) Gegen Vorlage einer ausgefüllten Abrufkarte können sperrige Abfälle bei den
Abfallentsorgungsanlagen des Kreises eingeliefert werden.

(7) Haushaltskühl- und -gefriergeräte werden gesondert nach entsprechender
Einzelanforderung abgefahren. Im übrigen gelten Abs. 1 - 3 entsprechend.

(8) Einzelheiten hinsichtlich der Entsorgung sperriger Abfälle sowie in Zweifels-
fällen und Ausnahmen von den Absätzen 1 bis 7 entscheidet der Kreis. 

§ 10
Entsorgung schadstoffbelasteter Abfälle aus Haushaltungen

(1) Schadstoffhaltige Abfälle aus privaten Haushaltungen sind bewegliche Sa-
chen, die umweltschonend nur getrennt vom Hausmüll zu entsorgen sind. Da-
zu zählen insbesondere Schädlingsbekämpfungsmittel, Pflanzenschutzmittel,
Holzschutzmittel, Desinfektionsmittel, Farben und Lacke, Gifte, Säuren, Lau-
gen, Arzneimittel, Altöl, ölhaltige Betriebsmittel, Lösungsmittel, Foto- und La-
borchemikalien und sonstige Chemikalien sowie Geräte, die diese Stoffe ent-
halten, wie z. B. Haushaltskühl- und -gefriergeräte, Leuchtstoffröhren, Ener-
giesparlampen, Batterien und Elektrogeräte.

(2) Schadstoffhaltige Abfälle aus gewerblichen und sonstigen Einrichtungen (land-
und forstwirtschaftliche Betriebe, Freiberufler, sonstige wirtschaftliche Unter-
nehmen, Verwaltungen, Behörden, sonstige öffentliche Einrichtungen und mit
den vorgenannten Stellen vergleichbare Einrichtungen) fallen nicht unter 
Abs. 1.

(3) Schadstoffhaltige Abfälle dürfen nicht den Abfallbehältern zugeführt und mit
sonstigen Abfällen vermischt werden, sondern sind bei den mobilen oder sta-
tionären Annahmestellen des Kreises abzugeben, soweit Rückgabemöglich-
keiten bzw. Rücknahmepflichten außerhalb der öffentlichen Abfallentsorgung
nicht bestehen.
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§ 11
Entsorgung von Altpapier

(1) Altpapier sind Zeitungen, Zeitschriften, Pappe, Kartonagen u. a. nicht ver-
schmutzte ausschließlich aus Papier bestehende bewegliche Sachen einschl.
stoffgleicher Verpackungen im Sinne der Verpackungsverordnung, deren sich
die Besitzerinnen bzw. Besitzer entledigen wollen.

(2) Altpapier ist sauber und trocken in den hierfür zugelassenen Abfallbehältern
zu überlassen und darf nicht mit sonstigen Abfällen vermischt werden.

(3) Für das Einsammeln von Altpapier sind zugelassen:

- Normbehälter mit 80 l, 120 l, 240 l und 1.100 l Volumen 
(Grüne Behälter).

(4) Jedes Grundstück wird ganzjährig mit mindestens einem Grünen Behälter mit
240 Liter bzw. 1.100 Liter Volumen (Regelgröße) ausgestattet. Je angemel-
detem Restabfallbehältervolumen bis 240 l Volumen wird ein Grüner Behälter
bis 240 l Volumen, je angemeldetem Restabfallbehältervolumen bis 1.100 l
Volumen ein Grüner Behälter bis 1.100 l Volumen kostenfrei bereitgestellt.
Sind auf einem Grundstück mehrere Restabfallbehälter angemeldet, ist das
Gesamtvolumen maßgebend. Weitere Grüne Behälter sind gebührenpflichtig.

(5) Die Grünen Behälter werden den Anschlusspflichtigen durch den Kreis oder
den beauftragten Dritten zur Verfügung gestellt.

(6) Die Grünen Behälter werden 4-wöchentlich abgefahren. Erfolgt die Abfuhr der
Restabfälle wöchentlich werden die Grünen Behälter 14-täglich abgefahren.

§ 12
Entsorgung von Bioabfällen

(1) Bioabfälle im Sinne dieser Satzung sind kompostierbare bewegliche Sachen
organischen Ursprungs, deren sich die Besitzerinnen bzw. Besitzer entledigen
wollen. Hierzu gehören insbesondere Küchen-, Pflanzen- und Gartenabfälle
(Obst- und Gemüsereste, Kaffee- und Teefilter, Speisereste, Schnittblumen,
Baum- und Strauchschnitt, Rasenschnitt, Laub, Papiertaschentücher und Kü-
chenpapier).

(2) Nicht zu den Bioabfällen gehören Speiseabfälle aus Gewerbebetrieben und
sonstigen Einrichtungen (Gaststätten, Imbissstände, Großküchen und ver-
gleichbare Einrichtungen). Diese Abfälle sind einer gesonderten Verwertung
zuzuführen und dürfen nicht mit den sonstigen Abfällen vermischt werden. In
Zweifelsfällen entscheidet der Kreis.

(3) Bioabfälle sind in den hierfür zugelassenen Abfallbehältern (Biotonnen) zu
überlassen. Die überlassenen Bioabfälle müssen frei von nicht kompostierba-
ren Stoffen und Verunreinigungen sein.
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(4) Für das Einsammeln von Bioabfällen sind zugelassen:

- Normbehälter mit 40 l, 60 l, 80 l, 120 l, 240 l und 660 l Volumen 
(Biotonnen).

(5) Jedes Grundstück ist, sofern keine Befreiung vom Anschluß- und Benut-
zungszwang gem. Abs. 6 erteilt worden ist, ganzjährig mit mindestens einer
Biotonne auszustatten. Die erforderlichen Biotonnen sind von den Anschluss-
nehmern als Miet- oder Eigentumsbehälter bereitzustellen.

(6) Auf Antrag kann eine Befreiung vom Anschluss- und Benutzungszwang der
Biotonne erfolgen, wenn die Bioabfälle auf dem eigenen Grundstück fachge-
recht, ordnungsgemäß und schadlos kompostiert und einer Verwertung zuge-
führt werden. Der Antrag ist schriftlich bei der Stadt - dem Amt - der amtsfreien
Gemeinde zu stellen.

(7) Die Biotonnen werden 14-täglich abgefahren.

§ 13
Entsorgung biozidhaltiger Chemietoiletteninhalte

(1) Biozidhaltige Chemietoiletteninhalte im Sinne dieser Satzung sind mit Bioziden
versetzte Inhalte mobiler Sanitäreinrichtungen.

(2) Biozidhaltige Chemietoiletteninhalte sind über die vom Kreis mit der Entsor-
gung dieser Abfälle beauftragten Dritten zu entsorgen und dürfen nicht mit
sonstigen Abfällen vermischt werden. Insbesondere ist eine Entsorgung au-
ßerhalb der dafür zugelassenen Abfallentsorgungsanlagen wie z.B. über die
Abwasserbeseitigung unzulässig.

§ 14
Entsorgung von Bauabfällen

(1) Bauabfälle sind Abfälle, die im Hoch- und Tiefbau, insbesondere bei Erdar-
beiten jeder Art, Neu-, Aus- und Umbauten oder Straßenaufbruch- und -
abbrucharbeiten anfallen. Hierzu gehören folgende Arten:

1. Verunreinigter Bodenaushub,
soweit nicht als Sonderabfall zu entsorgen.

2. Unbelasteter Straßenaufbruch
Unbelasteter Straßenaufbruch besteht aus mineralischem, bituminös-
oder zementgebundenem Material, das bei der Auflassung, dem Aus-
bau oder der Instandsetzung von befestigten Straßen und Wegen an-
fällt.

3. Belasteter Straßenaufbruch
Belasteter Straßenaufbruch besteht aus teergebundenem, minerali-
schem Material mit einem Volumen an Teergehalt von mehr als 0,1
Volumen vom 100 aus Stoffen, die unter Einsatz bestimmter schad-
stoffbelasteter Zuschlagstoffe (z. B. Schlacken aus der Bleihütte, be-
stimmter Strahlmittelrückstände) hergestellt worden oder anderweitig
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umweltschädigend belastet sind und die bei der Auflassung, beim Aus-
bau und der Instandsetzung von befestigten Straßen und Wegen an-
fallen.

4. Unbelasteter Bauschutt
Unbelasteter Bauschutt ist mineralisches, natürliches und naturnahes
Material, das beim Abriss von nicht kontaminierten Bauwerken oder
Bauwerksteilen anfällt, insbesondere Steinbaustoffe, Mörtel und Beton-
bruch. Das Material kann in geringem Umfang durch Inhaltsstoffe ver-
unreinigt sein, die zu festen Bestandteilen des abgerissenen Gebäudes
gehörten, insbesondere z. B. Installationsteile, Fußböden, Wand- und
Deckenverkleidungen; als gering gelten Verunreinigungen durch Eisen
bis zu 20 %, bei allen anderen Inhaltsstoffen bis zu 5 %.

5. Belasteter Bauschutt
Als belasteter Bauschutt gilt sämtliches Material, das zusammen mit
den nach Ziff. 4 beim Abriss von nicht kontaminierten Bauwerken an-
fällt. Es besteht aus dem unbelasteten mineralischen Bauschutt in Form
von Mauerresten und Betonabbruchmaterial und konstruktiven Eisen-
materialien, vermischt mit Holzbaustoffen sowie bauseitigen Installa-
tions- und Ausstattungsmaterialien, insbesondere Versorgungsleitun-
gen, Fußboden-, Decken- und Wandverkleidungen. Eine Belastung liegt
vor, wenn bei Eisen mehr als 20 %, bei allen anderen Inhaltsstoffen
mehr als 5 % Verunreinigungen vorliegen; das kann dann unterstellt
werden, wenn das Material nicht mehr „augenrein“ ist. Zum belasteten
Bauschutt gehören nicht die im Bauwerk befindlichen sperrigen Abfälle
im Sinne des § 9 dieser Satzung.

6. Baustellenabfälle
Baustellenabfälle sind verschiedenartige Abfälle, die bei Neu-, Um- und
Ausbauten im Hoch- und Tiefbau anfallen und überwiegend aus Ver-
packungsmaterialien und Resten von Baunebenprodukten, Baustoffre-
sten und Bauschutt bestehen.

(2) Bauabfälle sind vorrangig zu verwerten und, soweit keine Verwertung außer-
halb der öffentlichen Einrichtung Abfallentsorgung möglich ist, getrennt nach
den in Abs. 1 genannten Arten bei den im Kreisgebiet dafür zugelassenen
Entsorgungsanlagen anzuliefern.

§ 15
Entsorgung der Abfälle zur Beseitigung (Restabfall)

(1) Abfall zur Beseitigung (Restabfall; Hausmüll und hausmüllähnlicher Gewerbe-
abfall) sind alle sonstigen Abfälle, die nicht unter die §§ 8 - 14 fallen und nicht
gem. § 3 Abs. 2 von der Entsorgungspflicht des Kreises ausgeschlossen sind,
deren sich die Besitzer entledigen wollen.

(2) Restabfälle sind in den dafür zugelassenen Abfallbehältern zu überlassen und
dürfen nicht mit wiederverwertbaren Abfällen vermischt werden.
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(3) Für das Einsammeln von Restabfällen sind zugelassen:

1. Normbehälter mit 40 l, 60 l, 80 l, 120 l und 240 l Volumen (Regelbehäl-
ter),

2. Normbehälter mit 660 l, 770 l und 1.100 l Volumen (Müllgroßbehälter),
3. Müllpresscontainer, soweit diese im Einzelfall durch den Kreis geneh-

migt werden,
4. Restabfallsäcke mit amtlichem Aufdruck für die Sammlung von vor-

übergehend vermehrt anfallenden Restabfällen (dies gilt nicht für die
Insel Amrum).

Ist die Abfallentsorgung mittels Abfallbehälter unzumutbar, kann die Stadt -
das Amt - die amtsfreie Gemeinde in Einzelfällen auf Antrag die generelle Ent-
sorgung durch Restabfallsäcke zulassen; die für die Abfallbehälter geltenden
Vorschriften dieser Satzung sind entsprechend anzuwenden.

(4) Jedes Grundstück ist ganzjährig mit mind. einen zugelassenen Behälter für
Restabfälle auszustatten. Die erforderlichen Regel- und Müllgroßbehälter sind
von den Anschlusspflichtigen als Miet- oder Eigentumsbehälter bereitzustel-
len. Restabfallsäcke können bei den vom Kreis oder den beauftragten Dritten
eingerichteten Verkaufsstellen erworben werden.

(5) Restabfälle werden im Rahmen der Regelabfuhr 14-täglich, wahlweise vier-
wöchentlich, abgefahren. Müllgroßbehälter (660 l, 770 l und 1.100 l) können
daneben auch wöchentlich sowie zusätzlich nach Bedarf abgefahren werden.
Bedarfsabfuhren sind rechtzeitig bei den beauftragten Dritten anzumelden.

(6) Je nach den örtlichen Gegebenheiten können mit Genehmigung des Kreises
für das jeweilige Gebiet einer Stadt - Amt - amtsfreien Gemeinde andere Zeit-
räume für eine regelmäßige Abfuhr festgelegt werden.

§ 16
Saisonbehälter

(1) Zusätzlich zu den gem. §§ 11, 12 und 15 ganzjährig vorzuhaltenden Abfallbe-
hältern (Grüne Behälter, Biotonne, Restabfallbehälter) können ein oder mehre-
re Saisonbehälter zugelassen werden. Im übrigen gelten §§ 11, 12 und 15
entsprechend.

(2) Der Saisonzeitraum erstreckt sich über den Zeitraum vom 01. April bis 31.
Oktober jeden Jahres sowie vom 15. Dezember des laufenden Jahres bis zum
15. Januar des Folgejahres.

§ 17
Anzahl und Größe, Benutzung der Abfallbehälter

(1) Die Anschlusspflichtigen bestimmen im Rahmen des ganzjährigen Anschluss-
zwanges selbst die Anzahl und Größe der Abfallbehälter, die für die ord-
nungsgemäße Entsorgung der Abfälle notwendig ist. Erweist sich die gewählte
Anzahl und Größe als nicht ausreichend, bestimmt die Stadt - das Amt - die
amtsfreie Gemeinde die Anzahl und Größe der Abfallbehälter.
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(2) Für mehrere unmittelbar benachbarte Grundstücke sowie für Wohngebäude
mit mehreren Wohnungen kann auf Antrag die gemeinsame Benutzung eines
oder mehrerer Abfallbehälter zugelassen werden, wenn damit eine ordnungs-
gemäße Abfallentsorgung gewährleistet ist. Der Antrag ist von den sich zu-
sammenschließenden Anschlusspflichtigen gemeinsam schriftlich bei der
Stadt - dem Amt - der amtsfreien Gemeinde zu stellen. In dem Antrag ist zu
erklären, wer Adressat der Festsetzung der Benutzungsgebühren sein soll.

(3) Änderungen der Anzahl, Größe und Abfuhrhäufigkeit sind rechtzeitig vorher
bei der Stadt - dem Amt - der amtsfreien Gemeinde zu beantragen und jeweils
zum Quartalsanfang zulässig, im Falle einer Neuanmeldung oder endgültigen
Abmeldung zum Monatsanfang bzw. Monatsende. Rückwirkende Änderungen
sind nicht zulässig.

(4) Soweit Gebühren- bzw. Kontrollmarken ausgegeben werden, sind diese von
den Anschlusspflichtigen unverzüglich auf dem Abfallbehälterdeckel anzubrin-
gen. Ungültig gewordene Marken sind zu entfernen. Der Verlust bzw. die
durch Witterungseinflüsse o. ä. Umstände eingetretene Unleserlichkeit ist un-
verzüglich der Stadt - dem Amt - der amtsfreien Gemeinde anzuzeigen.

(5) Restabfallsäcke mit amtlichem Aufdruck dürfen nur für die Entsorgung vor-
übergehend vermehrt anfallender Abfälle verwendet werden.

(6) Die Anschlusspflichtigen haben dafür Sorge zu tragen, dass die Abfallbehälter
den zur Nutzung der anschlusspflichtigen Grundstücke Berechtigten zugäng-
lich sind und von diesen ordnungsgemäß benutzt werden können.

(7) Die Abfallbehälter sind stets verschlossen zu halten. Sie dürfen nur so gefüllt
werden, dass ihre Deckel gut verschließen und eine ordnungsgemäße Entlee-
rung möglich ist; insbesondere ist ein Einstampfen oder Einschlämmen nicht
erlaubt.

(8) Anlagen und Einrichtungen zum Verdichten von Abfällen in Müllgroßbehältern
mit 660 l, 770 l und 1.100 l Volumen dürfen nur mit schriftlicher Genehmigung
des Kreises betrieben werden. Der schriftliche Genehmigungsantrag muss ei-
ne genaue Beschreibung enthalten. Genehmigungsfähig sind nur solche An-
lagen und Einrichtungen, die die Behälter automatisch anheben. Die Abfälle
dürfen nicht so verdichtet werden, dass die Entleerung erschwert wird.

(9) Die Abfallbehälter sind schonend und sachgemäß zu behandeln; sie müssen
von dem Anschlusspflichtigen nach Bedarf gereinigt werden, um hygienische
Missstände zu vermeiden. Kommen vom Kreis oder den beauftragten Dritten
zur Verfügung gestellte Behälter abhanden oder werden sie durch unsachge-
mäße Behandlung beschädigt, ist dem Kreis oder dem beauftragten Dritten
der entstandene Schaden bzw. die Reparaturkosten zu erstatten. Die Beschä-
digung oder der Verlust ist unverzüglich anzuzeigen.

§ 18
Durchführung der Abfuhr

(1) Abfallbehälter und -säcke (ausgenommen Müllgroßbehälter) sind von den An-
schlusspflichtigen bzw. den zur Nutzung Berechtigten am Abfuhrtag bis 06.00
Uhr so an den Rand einer Erschließungsstraße zu stellen, dass das Entsor
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gungsfahrzeug an die Aufstellplätze heranfahren kann und das Laden sowie
der Transport ohne Schwierigkeiten und Zeitverluste möglich sind. Insbeson-
dere ist sicherzustellen, dass die beauftragten Dritten die Unfallverhütungs-
vorschriften der Berufsgenossenschaften für Fahrzeughaltungen einhalten.
Erschließungsstraße im Sinne dieser Satzung ist jede von den Entsorgungs-
fahrzeugen befahrbare und mit ausreichender Wendemöglichkeit versehene
öffentliche Straße. Die Abfallbehälter sind so aufzustellen, dass Fahrzeuge
und Personen nicht behindert oder gefährdet werden.

(2) Sind Straßenteile, Straßenzüge oder Wohnwege mit dem Entsorgungsfahr-
zeug nicht befahrbar oder können Grundstücke nur mit unverhältnismäßigem
Aufwand angefahren werden, sind die Abfallbehälter an eine durch das Ent-
sorgungsfahrzeug erreichbare Stelle zu bringen. Nach der Entleerung sind die
Abfallbehälter unverzüglich vom Straßenrand zu entfernen. In besonderen
Einzelfällen bestimmt die Stadt – das Amt – die amtsfreie Gemeinde den Auf-
stellplatz.

(3) Müllgroßbehälter werden grundsätzlich vom Standplatz entsorgt. Die Stand-
plätze müssen einen festen Untergrund und einen verkehrssicheren Zugang
haben. Die Aufstellung muss so erfolgen, dass das Entsorgungsfahrzeug an
den Standplatz heranfahren kann und Fahrzeuge und Personen nicht behin-
dert oder gefährdet werden; entsprechende Weisung des beauftragten Dritten
sind zu befolgen. In besonderen Einzelfällen bestimmt die Stadt - das Amt -
die amtsfreie Gemeinde den zur Bereitstellung der Müllgroßbehälter vorzuse-
henden Platz. Ist eine Standplatzentsorgung nicht möglich, gelten Abs. 1 und
2 entsprechend.

(4) Der für die Abfuhr vorgesehene Termin wird in geeigneter Weise bekannt ge-
geben.

(5) Können die Abfallbehälter an einem von den Anschlusspflichtigen zu vertre-
tenden Grund nicht entleert werden, so erfolgt die Entleerung erst am näch-
sten regelmäßigen Abfuhrtag.

(6) Bei vorübergehenden Einschränkungen oder Unterbrechungen, Verspätungen
oder Ausfällen der Abfuhr, insbesondere infolge von Betriebsstörungen, be-
hördlichen Verfügungen oder höhere Gewalt, besteht kein Anspruch auf Er-
stattung der Benutzungsgebühren, Schadenersatz oder Entschädigung.

(7) Die Anschlusspflichtigen haften für Schäden an Personen, Fahrzeugen und
Anlagen, die durch falsche Deklaration der überlassenen Abfälle oder durch
Einbringen nicht zugelassener Abfälle entstehen.

(8) In Zweifelsfällen zu Abs. 1 bis 3 entscheidet der Kreis.

§ 19
Anlieferung bei den Abfallentsorgungsanlagen

(1) Der Kreis oder von ihm beauftragte Dritte halten folgende zur Entsorgung der
in seinem Gebiet anfallenden Abfälle erforderlichen Abfallentsorgungsanlagen
vor:
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1. Abfallwirtschaftszentrum Ahrenshöft einschl. der Umschlagstationen Ri-
sum-Lindholm, Nebel/Amrum, Alkersum/Föhr und Katharinenheerd so-
wie der Sortierschleifen Risum-Lindholm und Kirchspiel Garding

2. Abfallentsorgungszentrum Westerland
3. Bioabfallkompostierungsanlagen in Kirchspiel Garding und Westerland

(2) BesitzerInnnen bzw. Besitzer von Abfällen, die gem. § 3 Abs. 5 und 6 vom
Einsammeln und Befördern ausgeschlossen sind, haben diese bei den dafür
zugelassenen Entsorgungsanlagen selbst anzuliefern oder durch von ihnen
beauftragte Dritte anliefern zu lassen. 

(3) Sperrige Abfälle, die nicht übe die Regelabfuhr entsorgt werden können und
unregelmäßig anfallen, können von den Besitzerinnen bzw. Besitzern selbst
oder durch von ihnen beauftragte Dritte bei den Entsorgungsanlagen angelie-
fert werden.

(4) Abfälle zur Verwertung dürfen, sofern eine Entsorgung über die zugelassenen
Abfallbehälter nicht möglich ist, von den Besitzerinnen bzw. Besitzern selbst
oder durch von ihnen beauftragte Dritte bei den Entsorgungsanlagen angelie-
fert werden. Die Vorschriften über den Anschluss- und Benutzungszwang
bleiben hiervon unberührt.

(5) Die Abfälle sind mit dem Ziel einer Verwertung getrennt anzuliefern und dürfen
nicht mit sonstigen Abfällen vermischt werden.

(6) Erfolgt die Anlieferung verschiedener Abfallkleinmengen vermischt und in sor-
tierfähiger Form, ist die Besitzerin bzw. der Besitzer oder der mit der Anliefe-
rung beauftragte Dritte zur Sortierung verpflichtet; im übrigen sind die Abfälle
den dafür bestimmten Sortieranlagen zuzuführen. Abfälle sind so anzuliefern,
dass eine Sortierung und Verwertung nicht verhindert wird. 

(7) Der Transport hat in geschlossenen oder gegen den Verlust des Abfalls in
sonstiger Weise gesicherten Fahrzeugen zu erfolgen.

(8) Bei Einschränkungen oder Unterbrechungen der Entsorgungsmöglichkeiten
auf den Abfallentsorgungsanlagen infolge von Störungen im Betrieb oder we-
gen Umständen, auf die der Kreis oder die beauftragten Dritten keinen Ein-
fluss haben, steht dem Anschlusspflichtigen, Selbstanlieferern sowie Dritten
kein Anspruch auf Anlieferung oder Schadenersatz zu.

(9) Die Öffnungszeiten, Benutzung usw. der Abfallentsorgungsanlagen wird durch
eine vom jeweiligen Drittbeauftragten erlassenen Anlieferungsordnung gere-
gelt, die bei diesem eingesehen werden kann. Den Hinweisen und Anordnun-
gen des jeweiligen Betreibers der Anlagen ist Folge zu leisten, dieser übt das
Hausrecht aus.

§ 20
Gebühren, Entgelte

(1) Für die Inanspruchnahme der öffentlichen Einrichtung Abfallentsorgung erhebt
der Kreis zur Deckung der Kosten Benutzungsgebühren nach Maßgabe der zu
dieser Satzung erlassenen Gebührensatzung.
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Werden Entsorgungspflichten gem. § 16 Abs. 2 Kreislaufwirtschafts- und Ab-
fallgesetz ganz oder teilweise auf einen Dritten übertragen, erhebt der Dritte
für die Entsorgung und Verwertung der Abfälle ein Entgelt nach Maßgabe ei-
ner von ihm erlassenen Geschäfts- bzw. Entsorgungsbedingen bzw. einer
Entgeltsordnung.

(2) Der Kreis kann die Städte, Ämter und amtsfreien Gemeinden mit deren Zu-
stimmung beauftragen, die Benutzungsgebühren für die Abfallentsorgung ge-
gen Kostenersatz in seinem Namen für ihn zu erheben.

§ 21
Durchführung von Maßnahmen der Abfallentsorgung
durch die Städte, Ämter und amtsfreien Gemeinden

(1) Aufgrund des § 3 Abs. 5 des Landesabfallwirtschaftsgesetzes unterstützen die
Städte, Ämter und amtsfreien Gemeinden (ausgenommen Insel Sylt), soweit
sie zugestimmt haben, den Kreis bei der Durchführung von folgenden Ver-
waltungsaufgaben der Abfallentsorgung:

1. Auskunfts- und Anzeigepflicht
2. An-, Ab- und Ummeldungen der Abfallbehälter
3. Bestimmung der Behälterkapazität
4. Festlegung des Standortes der Müllgroßbehälter
5. Bekanntmachung der Abfuhrtermine
6. Erhebung der Benutzungsgebühren

(2) Näheres regelt ein öffentlich-rechtlicher Vertrag zwischen den Städten, Ämtern
und amtsfreien Gemeinden sowie dem Kreis.

§ 22
Bekanntmachungen

Bekanntmachungen nach dieser Satzung erfolgen in geeigneter Weise durch

1. amtliche Bekanntmachungen im Sinne der Hauptsatzung des Kreises
(Bekanntmachungsblatt des Kreises Nordfriesland),

2. Anzeigen in den Regionalzeitungen,
3. Handzettel (Verteilung über Abfallbehälter, Abfuhr) oder
4. Hauswurfsendungen, Plakate.

§ 23
Ordnungswidrigkeiten

(1) Ordnungswidrig nach § 72 Abs. 5 Kreisordnung handelt, wer vorsätzlich oder
fahrlässig
1. gegen die Vorschriften des § 4 über den Anschluss- und Benutzungs-

zwang verstößt,
2. gegen § 5 die Anzeige- und Auskunftspflicht nicht, nicht rechtzeitig,

nicht vollständig oder mit unrichtigen Angaben erfüllt,
3. entgegen § 8 verwertbare Abfälle nicht getrennt sammelt oder mit son-

stigen Abfällen vermischt,
4. entgegen § 9 sperrige Abfälle nicht getrennt und ordnungsgemäß zur

Abholung bereitstellt,
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5. entgegen § 10 schadstoffbelastete Abfälle den Abfallbehältern zuführt
oder mit sonstigen Abfällen vermischt,

6. entgegen § 17 Abs. 6 die Abfallbehälter den zur Nutzung der anschluß-
pflichtigen Grundstücke Berechtigten nicht zugänglich macht,

7. entgegen § 17 Abs. 7 und 8 die Behälter nicht ordnungsgemäß benutzt
und behandelt,

8. entgegen § 18 Abfallbehälter nicht ordnungsgemäß zur Abfuhr bereit-
stellt und nach der Entleerung nicht unverzüglich vom Straßenrand
entfernt,

9. entgegen § 19. Abs. 6 Abfälle so anliefert, dass eine Sortierung und
Verwertung verhindert wird,

10. entgegen § 19 Abs. 7 Abfälle transportiert.

(2) Die Ordnungswidrigkeit kann mit einer Geldbuße bis zu 1.000,00 EUR geahn-
det werden

(3) Andere Straf- und Bußgeldvorschriften bleiben unberührt.

§ 24
Inkrafttreten

(1) Diese Satzung tritt am 01.01.2005 in Kraft.

(2) Gleichzeitig tritt die Satzung vom 02.09.1996 in der Fassung der 3. Nach-
tragssatzung vom 25.09.2000 außer Kraft.

Husum, den 08.11.2005

Kreis Nordfriesland
Der Landrat

gez.
_________________
Dr. Olaf Bastian
Landrat
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